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Die Gemeinde Burgrieden  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 Mitarbeiter für die  
 Wasseraufsicht (m/w/d) 
 für den öffentlichen Badebetrieb des Lehrschwimmbeckens  

 im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis auf Minijobbasis  

 (ca. 8 Stunden/Monat) 
 

Das Lehrschwimmbecken der Gemeinde in der Grundschule Burgrieden hat 

mittwochs von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb 

geöffnet. Während der Ferien findet dieser nicht statt. Die Wasseraufsicht 

beinhaltet insbesondere die Beobachtung des Badebetriebes. 

 Ihre Voraussetzungen: 

 Mindestalter von 18 Jahren 
 körperliche und geistige Eignung für die Erfüllung der Aufgaben 

 Nachweis der Rettungsfähigkeit („Deutsches Rettungsschwimmabzeichen 

in Silber“, nicht älter als zwei Jahre) 
 Ausbildung in Erster Hilfe und in der Herz-Lungen-Wiederbelebung (nicht 

älter als zwei Jahre) 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Bürgermeister Frank Högerle 
zur Verfügung (Tel. 07392 9719-19 oder E-Mail 

frank.hoegerle@burgrieden.de) 
 
 

 
Bitte senden Sie 

Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis zum 29. Dezember 2023 per E-Mail 
an delia.gorr@burgrieden.de. 

frank.hoegerle@burgrieden.de)

Bitte senden Sie
Ihre aussagekräftige Bewerbung

bis zum 29. Dezember 2023 per E-Mail
an delia.gorr@burgrieden.de.
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Samstag, 09. Dezember 
12.00 - 15.00 Uhr    Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot geöff net 
  
Montag, 11. Dezember 
19.30 - 22.00 Uhr    „Sing mit“ - Gemeinschaftliches Singen, 
   Sportheim FV Rot, LQ e.V. 
  
Dienstag, 12. Dezember 
16.00 - 18.00 Uhr    KoRa - Kontakt & Rat im Wohnpark geöff net 
   (und nach Vereinbarung) 
  
Mittwoch, 13. Dezember 
17.30 - 19.30 Uhr    Lehrschwimmbecken in der Schule 
   Burgrieden geöff net 
  
Donnerstag, 14. Dezember 
09.00 - 11.00 Uhr    KoRa - Kontakt & Rat im Wohnpark geöff net 
   (und nach Vereinbarung) 
14.00 - 16.00 Uhr    Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden 
14.30 - 17.30 Uhr    Bücherstube im alten Rathaus Rot geöff net, 
   LQ e.V. 

Schnell informiert
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister Frank Högerle 07392/9719-11
Kämmerer Jürgen Bailer 07392/9719-12
Finanzverwaltung, Kindergärten Michaela Miller 07392/9719-28
Kassenverwalterin Natalie Hilz 07392/9719-18
Steuern, Gebühren Gabi Fritz 07392/9719-21
Gesplittete Abwassergebühr Carolin Biet 07392/9719-23
Hauptamtsleiter Andreas Munkes 07392/9719-13
Bausachen, Ordnungsamt Lisa Magg 07392/9719-16
Bürgerbüro Regina Jans 07392/9719-14
                      Jana Mohr 07392/9719-15
Standesamt Siglinde Wenzel 07392/9719-17
Vorzimmer, Personalwesen Delia Gorr 07392/9719-19
                                                     Jana Mohr 07392/9719-27

Anlaufstelle Kontakt & Rat (KoRa)
Gudrun Konstroff er 07392/9288744
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie-Straße 6, 88400 Biberach
Sa, So und FT 10.00 – 18.00 Uhr 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Zahnärztlicher Notdienst  0761 120 120 00
Krankentransporte 07351 19222
Allgemeiner Notdienst
Kinderärztlicher Notdienst 116 117
Polizei Laupheim 07392 96300
Kreiskrankenhaus Laupheim 07392 7070
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Essen auf Rädern DRK 07351 15700
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Essen auf Rädern ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 07392 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

 
Bekanntmachungen

Bericht aus der letzten Gemeinderatssitzung 
am 04.12.2023 
Name und Betreuungsformen für Kindergarten im ev. 
Gemeindehaus festgelegt 
Der Gemeinderat hat den Namen für den Übergangskindergarten 
im ehemaligen ev. Gemeindehaus sowie die bereits bestehende 
Containergruppe beim Kindergarten St. Alban festgelegt. Die zwei-
gruppige Einrichtung bekommt den Namen Villa Kunterbunt. Als 
Betreuungsformen werden künftig verlängerte Öff nungszeiten und 
Regelöff nungszeiten angeboten. Bei den Regelöff nungszeiten er-
folgt die Kinderbetreuung Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 
Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr. Die Betreuung in der 
verlängerten Öff nungszeit ist zwischen 7:30 und 13:30 Uhr möglich. 
Der Gemeinderat stimmte den Betreuungsformen sowie der Na-
mensgebung zu. Erfreulicherweise konnte das Personal für die Ein-
richtung bereits weitgehend gefunden werden. Bis zur endgültigen 
Eröff nung wird dieses noch vertretungsweise in anderen Einrich-
tungen eingesetzt. Mit dem Rückbau im ev. Gemeindehaus wurde 
bereits begonnen. Die Gemeinde wartet derzeit noch auf die Bauge-
nehmigung. Sobald diese eingeht, erfolgen auch die weiteren Um-
bauarbeiten. Um möglichst schnell voranzukommen ermächtigte 
der Gemeinderat den Bürgermeister zur Vergabe der notwendigen 
Aufträge. Der Liefertermin für die zusätzlichen Container ist auf Ende 
Januar festgelegt. Die Eltern auf der Warteliste sowie der bisherigen 
Containergruppe erhalten noch vor Weihnachten ein Schreiben der 
Gemeinde mit weiteren Informationen zur Anmeldung und zum ge-
planten Eröff nungszeitpunkt. 
  
Grundsteuer wird ab 2024 erhöht 
Mit Bedenken aufgrund der generellen Kostensteigerungen, die 
Bürgerinnen und Bürger derzeit zu tragen haben, aber dennoch mit 
großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat einer von der Verwal-
tung vorgeschlagenen Grundsteuererhöhung für die Grundsteuer A 
(land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und die Grundsteuer B 
(übrige Grundstücke) auf 335 Punkte zu. Bisher lagen die Sätze bei 
320 (Grundsteuer A) und 300 (Grundsteuer B). Dies entspricht einer 
prozentualen Erhöhung von 4,7 % für die Grundsteuer A und 11,7 
% für die Grundsteuer B. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus-
grundstück muss 2024 mit ca. 35 Euro, für eine durchschnittliche 
Wohnung im Geschosswohnungsbau mit ca. 16 Euro mehr Grund-
steuer gerechnet werden. Für den Gemeindehaushalt entstehen 
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I. Form der Gemeindeverfassung 
 

§ 1 Gemeinderatsverfassung 
Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der 
Bürgermeister. 
  

II. Gemeinderat 
 

§ 2 Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten 
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorg-
an der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der 
Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Ge-
meinde, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen oder dem 
Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der 
Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinderat über-
wacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten 
von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung 
durch den Bürgermeister. 
  

§ 3 Zusammensetzung 
Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem 
und den ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte). 
  

§ 4 Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesen-
heit der Mitglieder im Sitzungsraum 

Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persön-
liche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Vi-
deokonferenzen durchführen. Die Voraussetzungen für die Einberu-
fung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich nach den 
Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung. 
  

III. Bürgermeister 
 

§ 5 Rechtsstellung 
Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. 
  

§ 6 Zuständigkeiten 
(1) Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt 

die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufga-
ben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verant-
wortlich und regelt die innere Organisation der Gemeindever-
waltung. Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst 
durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Aufgaben. 
Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zu-
ständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört 
wird, die aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde 
geheim zu halten ist. 

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung 
dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt: 

2.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis 
zum Betrag von 30.000 Euro im Einzelfall; 

2.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen
 Ausgaben bis zu 20.000 Euro im Einzelfall; 
2.3 die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige 

personalrechtliche Entscheidungen von Beschäftigten der 
Entgeltgruppen 1 bis 8 TVöD und S 1 bis S 8a TVöD-SuE, Aus-
hilfsbeschäftigten, Beamtenanwärtern, Auszubildenden, Prak-
tikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen; bei 
Beschäftigten mit frei verhandelter Vergütung gelten die vor-
stehenden Entgeltgruppen als Wertgrenzen in analoger An-
wendung; Maßstab ist hierbei jeweils die Höhe der Vergütung 
nach Stufe 3 der betreffenden Entgeltgruppe; 

2.4 die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehalts-
vorschüssen sowie Unterstützungen und von Arbeitgeberdar-
lehen im Rahmen der Richtlinien; 

2.5 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln 
 ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis 3.000 Euro im 
 Einzelfall; 
2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall, 
2.6.1  bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe,
2.6.2  über 3 Monate bis zu 6 Monaten bis zu einem Betrag von 6.000 Euro, 

Mehreinnahmen von ca. 45.000 Euro jährlich. Die Verwaltung hat-
te die vorgeschlagene Erhöhung zuvor damit begründet, dass die 
Grundsteuerhebesätze zuletzt 2006 angehoben worden seien. Seit-
her hatte sich die allgemeine Teuerungsrate, die auch alle Ausgaben 
der Gemeinde betrifft um ca. 37 % erhöht. Auch die deutlich höheren 
Energie- und Personalkosten der letzten Jahre treffen den Gemein-
dehaushalt erheblich. Die Kommunalaufsicht hatte bei der letzten 
Genehmigung des Haushalts zudem darauf hingewiesen, dass die 
sogenannten ordentlichen Einnahmen die ordentlichen Ausgaben 
nicht decken und die Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden 
müssten. Dazu gehört auch die Grundsteuer, die im Vergleich zu den 
umliegenden Gemeinden bisher unterdurchschnittlich war. Mit dem 
jetzigen Gemeinderatsbeschluss liegt die Gemeinde Burgrieden auf 
dem Niveau der meisten umliegenden Gemeinden. 
  
Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Gemeinderates 
angepasst 
Der Gemeinderat stimmte einer Anpassung der Hauptsatzung sowie 
der Geschäftsordnung des Gemeinderates zu, die zuletzt Anfang der 
2000er Jahre überprüft und geändert wurden. Unter anderem wur-
den die Zuständigkeiten des Bürgermeisters ausgeweitet und an die 
Preisentwicklung angepasst. Zudem wurden verschiedene redaktio-
nelle Änderungen vorgenommen. 
  
Gemeinderat stimmt Fusion von OEW Breitband GmbH und 
Komm.Pakt.Net zu 
Bereits 2016 wurde die Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net gegründet, 
die Gemeinden in den ländlichen Landkreisen der Region mit ähnli-
chen Problemstellungen im Breitbandausbau zusammenbrachte und 
deren Interessen vertrat und bündelte. Auch die Gemeinde Burgrieden 
ist Mitglied dieser Gesellschaft. Zwischenzeitlich ist durch Rechtsände-
rungen und weitere Initiativen die OEW Breitband GmbH entstanden, 
die ähnliche Aufgaben wie die Komm.Pakt.Net bearbeitet. Durch die 
Komm.Pakt.Net und die OEW gibt es deshalb die Bestrebung, diese 
beiden Organisationen zu fusionieren um Doppelstrukturen zu ver-
meiden. Der Gemeinderat stimmte diesem Ansinnen zu und beauf-
tragte den Bürgermeister, in der Verwaltungsratssitzung der Komm.
Pakt.Net der Fusion zuzustimmen. Diese findet Ende Januar statt. 
  
Baugesuche 
Der Gemeinderat stimmte dem Abbruch und Neubau eines Geräte-
schuppens im Kindergarten St. Alban im Weg eines vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahrens zu. Ebenso im vereinfachten Verfah-
ren erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen für die Errichtung 
einer Garage im Bizäuneweg 14 sowie für einen Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Carport in der Laupheimer Straße 19/2. 

Geräte in den Sporthallen repariert und ersetzt 
Die bei Routinekontrollen beanstandeten Sportgeräte in den Sport-
hallen der Gemeinde werden repariert und ersetzt. Die Gemeinde 
wendet hierfür gut 11.000 Euro auf. 
  
Frank Högerle, Bürgermeister 

Gemeinde Burgrieden
Landkreis Biberach 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Hauptsatzung  
vom 04.12.2023 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg - GemO - hat der Gemeinderat der Gemeinde Burgrieden am 
04.12.2023 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
  
Inhaltsübersicht 
Abschnitt I Form der Gemeindeverfassung § 1
Abschnitt II Gemeinderat §§ 2, 4
Abschnitt III Ausschüsse des Gemeinderats §§ 5
Abschnitt IV Bürgermeister §§ 6, 7
Abschnitt VI Ortsteile / Stadtteile § 8 
Abschnitt VII Unechte Teilortswahl § 9 
Abschnitt VIII Schlussbestimmungen § 10, 11 
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2.7 den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Nieder-
schlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten 
und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder 
die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das 
Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 3.000 
Euro beträgt. 

2.8 die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und 
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rech-
ten, einschließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten, im Wert 
bis zu 15.000 Euro im Einzelfall; 

2.9 Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder 
beweglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder 
Pachtwert von 5.000 Euro im Einzelfall; 

2.10  die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 10.000 
 Euro im Einzelfall; 
2.11  die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwirkung 

sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund für die 
Ablehnung einer solchen ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt; 

2.12 die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachverständiger 
zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten im Gemeinde-
rat; 

2.13  die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in Notlagen 
und mit Maßnahmen der Brandverhütung im Sinne des § 2 
Abs. 2 Feuerwehrgesetz. 

  
IV. Ortsteile 

 
§ 7 Benennung der Ortsteile 

(1) Das Gemeindegebiet besteht aus folgenden, räumlich von
 einander getrennten Ortsteilen: 
1.1 Burgrieden
1.2 Rot
1.3 Bühl 
(2) Die Namen der in Absatz 1 Ziffern 1.2 und 1.3 bezeichneten 

Ortsteile werden mit dem vorangestellten Namen der Gemein-
de und mit diesem durch Bindestrich verbunden geführt. 

(3) Die räumlichen Grenzen der einzelnen Ortsteile nach Absatz 
1 sind jeweils die Gemarkungen der früheren Gemeinden glei-
chen Namens, beim Ortsteil Burgrieden einschließlich der Flu-
ren Hochstetten und Burghöfe. 

  
V. Unechte Teilortswahl 

 
§ 8 Unechte Teilortswahl 

(1) Die in § 7 Abs. 1 genannten Ortsteile bilden je einen Wohnbezirk
im Sinne von § 27 Abs. 2 Satz 1 GemO. Die Sitze im Gemein-
derat sind nach Maßgabe des Absatzes 2 mit Vertretern dieser 
Wohnbezirke zu besetzen (unechte Teilortswahl). Die Zahl der 
Gemeinderäte beträgt 14.

(2) Die Sitze im Gemeinderat werden wie folgt auf die einzelnen 
 Wohnbezirke verteilt: 
2.1 Wohnbezirk Burgrieden 8 Sitze
2.2 Wohnbezirk Rot 4 Sitze
2.3 Wohnbezirk Bühl 2 Sitze 
  

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 9 Inkrafttreten 
Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Zum gleichen Zeit-
punkt tritt die bisherige Hauptsatzung vom 10.12.2001 mit ihren Än-
derungen außer Kraft. 
 
Burgrieden, 05.12.2023 
  
gez. 
  
Frank Högerle
Bürgermeister 
  
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO 3 unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 

seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

 
Gemeinde Burgrieden, Landkreis Biberach

Öffentliche Bekanntmachung 
Satzung über die Erhebung der Grundsteuer 
und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 
vom 4. Dezember 2023 
  
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
§§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes und §§ 1, 4 und 16 des 
Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Bur-
grieden am 4. Dezember 2023 folgende Satzung über die Erhebung 
der Grundsteuer und Gewerbesteuer beschlossen: 

§ 1 Steuererhebung 
Die Gemeinde Burgrieden erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteu-
ergesetzes. Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit 
Betriebsstätte in der Gemeinde und den Reisegewerbebetrieben mit 
Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Gemeinde. 

§ 2 Steuerhebesätze 
Die Hebesätze werden festgesetzt 
1.  für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf 335 v. H.,

 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 335 v. H.,
 
2.  für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. 
 der Steuermessbeträge. 

§ 3 Grundsteuerkleinbeträge 
Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 des Grundsteuer-
gesetzes werden fällig
1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro 

nicht übersteigt,
2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbe-

trags, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.
 
§ 4 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hebesatzsatzung vom 21. November 2005 außer Kraft. 

Burgrieden, 4. Dezember 2023 

gez.
Frank Högerle, Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf 
Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzungen wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Die Rotkreuzdose: kleine Dose, große Hilfe.
Im Rathaus Burgrieden erhältlich 
Wenn der Rettungsdienst kommt, stellt er viele, oft lebenswich-
tige Fragen – aber was, wenn man diese Fragen selbst gar nicht 
mehr beantworten kann? Wenn in dem Moment keine Ange-
hörigen vor Ort sind, kann es kritisch werden. Abhilfe soll hier 
die Rotkreuzdose schaffen, die alle wichtigen Informationen für 
Notlagen bereithält.  

Die Idee zur Rotkreuzdose stammt ursprünglich aus Großbritannien 
und wird dort tausendfach eingesetzt. Für die Idee gibt es bereits 
viele Namen, doch der Grundgedanke ist immer derselbe: Unkom-
pliziert sollen die Helfer in Notsituationen auf Informationen zugrei-
fen können. Der DRK-Kreisverband Biberach hat den Ansatz als erster 
Rotkreuzverband in Deutschland. aufgegriffen und die Rotkreuzdo-
se im Dezember 2017 eingeführt. 

Denn mit einer Rotkreuzdose kann man sich auf Notfälle gezielt 
vorbereiten. Man hinterlegt schon im Vorfeld auf einem Datenblatt 
seine Gesundheitsdaten und Medikamentenpläne, notiert auch 
Kontaktdaten von Hausarzt oder Pflegedienst. Hinweise zu einer 
Patientenverfügung oder Notfallkontakte sollen ebenfalls eingetra-
gen werden. Dass es eine solche Rotkreuzdose gibt, das kann man 
den Helfern signalisieren, indem man Hinweisaufkleber an der Woh-
nungstür sowie am Kühlschrank anbringt. Denn der Kühlschrank ist 
der Aufbewahrungsort für die Dose – er ist in nahezu jeder Wohnein-
heit problemlos und sekundenschnell zu finden. 

Die Rotkreuzdose wird für 2,50 Euro abgegeben. Man bekommt die 
Dose inklusive Datenblatt sowie zwei Aufkleber für die Wohnungstür 
und den Kühlschrank. Datenblatt und Aufkleber können bei Bedarf 
nachbestellt werden. In Burgrieden sind die Rotkreuzdosen im Rat-
haus - Bürgerbüro -  erhältlich. Bitte melden Sie sich kurz telefonisch 
unter 971914 oder 971915. Es gibt noch weitere Ausgabestellen im 
Landkreis, diese sind auf der Internetseite www.rotkreuzdose.de zu 
finden. 

Ortsgeschehen

Jahrgang 1954 
Treff im Brunnencafé am 08.12.2023 um 14.30 Uhr. 
 
 

Lebensqualität Burgrieden e. V.

Smartphone – WhatsApp & Co. 
Veranstaltung am Montag, 11.12.2023 um 15:00 Uhr im Brun-
nencafé im Wohnpark Fritz-Leitz-Weg 17 in Burgrieden 
Die Digitalmentor*innen geben einen Überblick zum Thema Whats-
App. Für Fragen und Übungen ist genügend Zeit eingeplant. Neu-
einsteiger sind jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie! 
Fragen zur Veranstaltung richten Sie bitte an Gudrun Konstroffer, Te-
lefon 07392 9288744 oder 01525 9916981. 
„Onliner“ können Ihre Fragen auch per E-Mail stellen. burgrieden@
seniorenakademie-digital.de 

Teilnehmende am Workshop im Atrium. Foto: Gerd Ruhkopf

Bevölkerungsfortschreibung im Monat November 2023 

Ortsteil Bevölkerungsstand 
01.11.2023

Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge Bevölkerungsstand 
30.11.2023

Burgrieden 2.898 2 11 2 20 2.889 

Rot 1.060 0 18 2 17 1.059 

Bühl 341 0 0 0 1 340 

Gesamt 4.299 2 29 4 38 4.288 

Bücherstube 
im alten Rathaus in Rot, Am Bach 9, geöffnet am  
Donnerstag, 14. Dezember, von 14:30 - 17:30 Uhr. 
Wir freuen uns auf Euch! 

Mitteilungsblatt über Weihnachten und den 
Jahreswechsel 
Das letzte Mitteilungsblatt vor Weihnachten erscheint am 
22. Dezember 2023. Redaktionsschluss für Vereinsnachrichten: 
Dienstag, 19. Dezember 2023, 16.00 Uhr. 

Das erste Amtsblatt im neuen Jahr wird am Freitag, 12. Januar 
2024 herausgegeben. Redaktionsschluss für Vereiinsnachrichten: 
Dienstag, 09. Januar 2024, 16.00 Uhr. 
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Sei gegrüßt, lieber Nikolaus

Lust zum Schmökern nach Feierabend?

Aktion WANDERBUCH  
Während der Adventszeit könnt Ihr Euch aus unserem Wander-
buchregal im Rathaus Burgrieden mit Lesematerial eindecken.  
Für gemütliche Lesestunden könnt Ihr für Euch und die ganze 
Familie dort Bücher ausleihen und sie später wieder ins Regal zu-
rückstellen. Ab Januar findet Ihr ein weiteres Regal wieder in der 
Kreissparkasse.  Fragen, Anregungen, Wünsche? Bitte per Mail an 
info@lebensqualitaet-burgrieden.de 
Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Advent 

Euer Bücherstuben--Team 

Lust am gemeinsamen Singen? 

 
 
Ihr habt Spaß am gemeinschaftlichen Singen? 
Ihr sucht eine lockere Atmosphäre und keine Verpflichtung 
Dann sehen wir uns! 
MONTAG 11. Dezember 2023 
19.30 Uhr - 22.00 Uhr 
IM SPORTHEIM DES FV ROT BEI LAUPHEIM, 
BÜHLER STR. 34, IN BURGRIEDEN-ROT 

 
Ihr braucht nur gute Laune mitzubringen, 

                  Sing– oder gar Chorerfahrung ist nicht 
           erforderlich, Liederbücher „dasDING“ mit                       

Schlagern und Evergreens sowie   
musikalische Begleitung sind vorhanden. 

Nächstes Treffen: 29. Januar              
Euer Singteam vom 
Verein Lebensqualität Burgrieden e.V. 
Robert Mages, Tel. 1683360, 0173/ 2904632 
rmages@t-online.de 
Josef Pfaff, Tel. 18248, pfaff.burgrieden@web.de 

Natur - und Vogelschutzverein

Vogelfutterverkauf 
Wir verkaufen wie jeden Winter unser 
hochwertiges Vogelfutter, abgestimmt 
auf die heimische Vogelwelt. 
Wann:  09.12.2023 (Samstag) 
Uhrzeit:  11.00 - 12.00 Uhr 
Ort:  Werktstatt Vereinsheim 
 „Alte Molke“, Hauptstrasse 32 
 (Im Keller des Vereinsheim) 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Die Vorstandschaft 
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Wir basteln Weihnachtsdekorationen   
Wann:    9.12.2023 (Samstag) 
Uhrzeit:  10.00 - 12.30 Uhr   
Ort:  Vereinsheim „Alte Molke“ 
Alter: 8 + 9 Jahre 

Für Verpflegung ist gesorgt. Auch Nichtmitglieder sind gerne will-
kommen. 
Anmeldung bei Iris Heim unter 07392-9389874 oder 01718620095 
Iris und Silke 

 
 

Skiabteilung Burgrieden

FITMIX - neu in Burgrieden 
jeden Freitag um 19:00 Uhr in der Rottalhalle Burgrieden 
für JEDE und JEDEN ab 18 Jahren. 
Es erwartet dich ein abwechslungsreiches Training mit kompetenten 
Übungsleitern 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Ein kleines Wort – DANKE! findet zu Dir, 
weil große Worte für alles, was wir sagen möchten, 

zu klein sind dafür.“ 
 

Liebe Besucher*innen unseres Kirchenkonzertes!  
 
Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrem Besuch und Ihrem Applaus dazu beigetragen 
haben, dass wir am vorletzten Sonntag ein schönes Konzert haNen. 
Überaus überwälQgt sind wir aufgrund der Spendensumme von 1878,16 €, die an diesem 
Abend zusammengekommen ist und ohne Abzüge an die „DKMS – Wir besiegen Blutkrebs“ 
weitergeleitet wird. Hierfür ein herzliches DANKESCHÖN!! 
 
Schon heute möchten wir Sie auf unsere nächste Veranstaltung, der 
JahresabschlussgoNesdienst am 31.12.23 in der Kirche St. Alban, aufmerksam machen. 
 
Herzlichst Ihr/Euer 
MV „Cäcilia“ Burgrieden e.V.  

Musikverein Burgrieden
Ganzkörpertraining, Jumping, Stretching, Ausdauertraining und 
jede Menge Spaß. 
  
Kindergymnastik ist weiterhin um 17:30 Uhr mit den bekannten Trai-
nern. 
  
Kommt vorbei - wir freuen uns auf euch. 
 
 

FV Rot

Öffnungszeit Sportheim FV Rot in Winterpause 
Das Sportheim des FV Rot wird in der Winterpause der Fußballer alle 
2 Wochen  Freitags von 19 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Das nächste 
Mal öffnet das Sportheim am Freitag, den 15.12.2023. 
 
 
Fehlbuchung bei Mitgliedsbeiträgen 
Beim Einzug der Mitgliedsbeiträge des FV Rot Ende letzten Monat 
wurden aufgrund eines Fehlers in der Verwaltungssoftware bei Kin-
dern & Jugendlichen fälschlicherweise der Erwachsenenbeitrag ab-
gebucht. 

Wir haben die Erstattung der zu hohen Abbuchnugen in die Wege 
geleitet. 
  
Wir bitte die Unannehmlichkeit zu entschuldigen. 
  
Mario Leib, 1. Vorstand, FV Rot 

Musikverein Rot
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Weitere Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Tierseuchen-
kasse (TSK) Baden-Württemberg - 
Anstalt des öffentlichen Rechts - Hohenzollern-
str. 10, 70178 Stuttgart 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2024 
ist der 01.01.2024.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2023 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf 
§ 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in 
Verbindung mit der Beitragssatzung. Viehhändler (Vieheinkaufs- 
und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2024 
meldepflichtig. Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und 
Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2024 ei-
nen Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
•	 Pferde
•	 Schweine
•	 Schafe
•	 Hühner
•	 Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind: 
Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet)

Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten 
werden aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem 
für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u.a.: 
Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, 
Ziegen, Gänse und Enten

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden und 
keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) vorhanden sind, entfällt 
derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Trut-
hühner.

Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – für die Meldung ist 
immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu 
melden. Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet wer-
den.

Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stich-
tagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2024 an HIT zu 
melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung 
an HIT zu übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch auf 
dem Informationsblatt als Anlage zum Meldebogen und auf unserer 
Homepage unter www.tsk-bw.de.

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leis-
tungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die einzelnen Tierge-
sundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter www.tsk-
bw.de. Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: 
www.tsk-bw.de 
 

„Los... mach was“ – Round Table sucht Projekte 
zur Ausschüttung von Spendengeldern 
Zum Beginn der besinnlichen Vorweihnachtszeit lobt Round Table 
wieder Spendengelder in Höhe von bis zu 5.000 Euro aus. Im Rah-
men der jährlichen Aktion „Los... mach was” unterstützt der Bibera-
cher Serviceclub auch im kommenden Jahr wieder gemeinnützige 

und soziale Projekte mit bis zu jeweils 5.000 EUR. Bewerbungen kön-
nen ab sofort eingereicht werden.  Die Biberacher Tabler setzen ihre 
erwirtschafteten Gelder ausschließlich für das Gemeinwohl ein. Wie 
bereits in den vergangenen Jahren stellt der Stand auf dem Biber-
acher Christkindlesmarkt dabei die Haupteinnahmequelle dar. „Der 
Christkindlesmarkt ist für uns mit einem hohen Aufwand verbunden, 
aber stets das Highlight des Tablerjahres. Dank den Erlösen können 
wir viele schöne Projekte in unserer Region unterstützen. Die Viel-
falt der Aktionen soll dabei keine Grenzen kennen. Hauptsache, es 
wird angepackt und ein gemeinnütziges Ziel steht im Vordergrund“, 
beschreibt Präsident Manuel Mohr die Motivation der Tischmitglie-
der. Ein besonderer Genuss am Stand von Round Table wird neben 
den beliebten Waffeln und dem Glühwein aus regionaler Herstellung 
auch wieder der Glüh-Gin “Hot Beaver” sein. Diesen stellen die Tabler 
einzig und allein für den Biberacher Christkindlesmarkt her. Die Basis 
ist ihr eigens kreierter Non-Profit-Gin „Beaver’s Crown“. 
Im Rahmen von „Los... mach was“ können sich ab sofort wieder Ein-
zelpersonen, Gruppen oder Einrichtungen aus dem Landkreis Biber-
ach für Spendengelder bewerben. Weder das Alter der Antragsteller 
noch deren gesellschaftliche Stellung spielen dabei eine Rolle. Viel-
mehr stehen das Projekt und die damit verfolgte Zielsetzung im Vor-
dergrund. Unterstützt werden Initiativen mit sozialem, kulturellem 
oder ökologischem Hintergrund, welche den Menschen im Land-
kreis Biberach zugutekommen. 
Eine Bewerbung für Spendengelder im Rahmen der Aktion „Los... 
mach was“ enthält eine kurze Beschreibung des Projekts sowie eine 
Aufstellung der hierfür benötigten Mittel. Bewerbungsschluss ist der 
29. Februar 2024. 
Unter den eingereichten Bewerbungen wählen die Mitglieder von 
Round Table in Abstimmung mit Oberbürgermeister Norbert Zeidler 
und der Sozialdezernentin des Landkreises Biberach, Petra Alger, die 
förderungswürdigen Projekte aus. 
Round Table freut sich auf zahlreiche Einsendungen unter rt75-bibe-
rach.de oder per E-Mail an christian.sauter@75-de.roundtable.world 
 
 

Ausschreibung des EnBW-Sportjugendpreises 
und des KSK-Anerkennungspreises für beson-
deres Engagement 
Am 01.03.2024 findet die gemeinsame Sportlerehrung des Land- 
und Sportkreises Biberach in der Gigelberghalle statt. Neben den 
Ehrungen für die erfolgreichen Sportler können sich die Sportverei-
ne im Land- und Sportkreis Biberach um folgende Preise bewerben: 
  
EnBW-Sportjugendpreis
Mit dem EnBW-Sportjugendpreis sollen herausragende Erfolge von Ju-
gendmannschaften und überdurchschnittliche Jugendarbeit honoriert 
werden. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert (1. Preis 500 Euro, 2. Preis 300 
Euro, 3. Preis 200 Euro). Der Antrag kann formlos gestellt werden. 
  
Anerkennungspreis der KSK Biberach für besonderes 
Engagement 
 Mit diesem Preis möchten wir zusammen mit der Kreissparkasse 
Biberach wieder jene unentbehrlichen „stillen Helfer“ auszeichnen, 
ohne die Vereinsarbeit nicht funktionieren würde: Menschen, die 
zum Beispiel den Sportplatz mähen, Eintrittsgelder kassieren oder 
herausragende Trainingsarbeit leisten. Melden Sie uns Ihre langjäh-
rigen und zuverlässigen Helfer, das entsprechende Antragsformular 
finden Sie auf unserer Homepage www.sportkreis-biberach.de/aktu-
elles. Der Preis ist mit 1.200 € (4 x 300 €) dotiert. 
  
Für diese beiden Preise sind die Anträge beim Sportkreis Biberach 
e.V., Zeppelinring 24, 88400 Biberach oder unter info@sportkreis-bi-
berach.de einzureichen. Letzter Abgabetermin ist der 15.01.2024 
  
 

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) 
informiert: 
Online-Vorträge zum Thema „Von der Milch zu Babys erstem 
Brei“ 
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) bietet im Dezember 
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zwei Online-Vorträge zum Thema „Von der Milch zu Babys erstem 
Brei“ an. Der erste Termin ist am Freitag, 8. Dezember 2023 von 9:30 
Uhr – 11 Uhr. Der zweite Termin findet am Montag, 18. Dezember 
2023 von 17:30 Uhr bis 19 Uhr statt. Die BeKi-Referentinnen Miriam 
Marihart und Angelika Romer stellen unabhängig von Firmen und 
Produzenten Fakten und Erfahrungen zum Einführen der Beikost vor. 
  
Die Vorträge finden im Rahmen der Landesinitiative BeKi – bewusste 
Kinderernährung - statt und sind kostenfrei. Die Teilnahme setzt ei-
nen PC mit Internetzugang und Lautsprechern voraus. Eine interakti-
ve Beteiligung per Bild und Ton sind bei Bedarf möglich. 
  
Eine Anmeldung online unter www.landwirtschaftsamt-biberach.de 
ist erforderlich. 
  

Lust auf Heimat – Bio-Christbäume aus der 
Region 
Im Rahmen der Reihe „Lust auf Heimat“ organisiert die Biberacher 
ErnährungsAkademie passend zur Jahreszeit am Mittwoch, 13. De-
zember 2023 von 15 Uhr bis 17 Uhr eine Betriebsbesichtigung zum 
Thema „Bio-Christbäume aus der Region“ auf dem Christbaum-Hof 
Schmid, Römerstr. 13, 88422 Oggelshausen. 
Es geht darum die Wertschätzung für heimische Produkte und den 
Dialog zwischen Verbrauchern und Erzeugern zu stärken. 
  
Der Betriebsleiter Johannes Schmid öffnet für alle interessierten Ver-
braucherinnen und Verbraucher die Türen und erläutert die Bewirt-
schaftung des Betriebes. Die Referentinnen der Biberacher Ernäh-
rungsAkademie Christine Schuster und Silke Petzold treffen sich mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern direkt vor Ort. 
  
Die Kosten für diese Besichtigung inkl. einer Anzahlung für einen 
Christbaum betragen 15,00 €. 
  
Die Anmeldung ist bis zum 11. Dezember 2023 online unter 
www.landwirtschaftsamt-biberach.de möglich. 
 
 

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 
Museumsdorf lädt zur Oberschwäbischen Dorfweihnacht  
Zu einem Weihnachtsmarkt abseits des üblichen Trubels lädt das 
Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach, für Samstag, 9. Dezem-
ber und Sonntag, 10. Dezember in die weihnachtlich geschmückten 
Stuben und Ställe ein. 
  
Groß und Klein können sich am Samstag, 9. Dezember von 12 bis 18 
Uhr und am Sonntag, 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr auf ein vielfäl-
tiges Programm rund um weihnachtliche Bräuche im Museumsdorf 
freuen: Von Adventsgeschichten über eine Weihnachtsausstellung 
bis hin zum traditionellen Räuchern in den Raunächten ist viel ge-
boten. Ein Höhepunkt ist die schauspielerische Herbergssuche am 
Sonntag um 11.30 und 14.30 Uhr. 
  
Kunsthandwerk aus der Region und weihnachtliche Klänge 
Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region bieten bei 
der Dorfweihnacht in den adventlich geschmückten Häusern Weih-
nachtsschmuck, Krippen und Geschenkideen aus Holz, Wolle, Stoff 
und mehr an. Außerdem zeigen Holzschnitzer, Weberinnen, Klöpple-
rinnen und weitere ihr Handwerk. 
Für adventliche Stimmung im Museumsdorf sorgen Zitherspiel und 
eine Bläsergruppe. Am Samstag singen die Chöre aus Reute, Bad 
Schussenried und Aulendorf, am Sonntag können die Besucherin-
nen und Besucher den weihnachtlichen Chorgesängen der Gruppen 
aus Winterstettenstadt und Reichenbach lauschen. 
  
„Klopferles“-Fenster, Bredla backen und Nikolausbesuch 
Die kleinen Besucherinnen und Besucher können bei der Dorfweih-
nacht die vergessene Tradition des „Klopferles“-Fensters wiederent-
decken. Die Kinder können außerdem Weihnachtliches basteln, Leb-
kuchen backen oder Bienenwachskerzen ziehen. Am Sonntag um 16 
Uhr ist der Heilige Nikolaus zu Gast im Museumsdorf, und die Kinder 

dürfen Bredla backen. 
Schwäbische Köstlichkeiten und Punsch nach historischem 
Rezept 
Für das leibliche Wohl ist bei der Oberschwäbischen Dorfweihnacht 
bestens gesorgt: Neben schwäbischen Klassikern wie Linsen und 
Spätzle sowie Leckerem vom Grill, Dinnete und mehr gibt es feine 
Backwaren aus dem Ofen des historischen Backhäusles, Waffeln und 
weitere Leckereien. Auch die historische Brennerei ist in Betrieb, 
und zum Aufwärmen können sich die Besucherinnen und Besucher 
Glühmost oder Weihnachtspunsch nach einem historischen Rezept 
von 1838 genehmigen. 
 
 

Veranstaltungshinweis 
Beruflich brauen und mälzen 
Im Online-Seminar des Berufsinformationszentrums der Agentur für 
Arbeit Ulm am Mittwoch, den 13. Dezember geht es um die Hand-
werkskunst des Bierbrauens und Mälzens. Frei nach der Redensart 
„Hopfen und Malz - Gott erhalt’s“ informieren an diesem Tag der 
Baden-Württembergische Brauerbund e.V. Stuttgart und die Ferdin-
and-von-Steinbeis-Schule Ulm über alles Wissenswerte zum Ausbil-
dungsberuf Brauer/-in und Mälzer/-in sowie über Ablauf und Organi-
sation in Betrieb und Schule. Der Vortrag beginnt um 15:30 Uhr und 
endet um 16:45 Uhr. 
  
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de 
oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. Der Link 
zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, Note-
book, Tablet oder Smartphone möglich. 

 

Fit fürs Vorstellungsgespräch 
Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm bietet 
am Dienstag, den 19. Dezember ein Online-Seminar für Schülerin-
nen und Schüler oder auch für ganze Schulklassen an. Dann gibt es 
Hinweise und Tipps zum angemessenen Verhalten bei Vorstellungs-
gesprächen, dem Türöffner zur Ausbildung im Wunschbetrieb. Es 
wird geklärt, wie Vorstellungsgespräche ablaufen, welches Verhalten 
einen positiven Eindruck hinterlässt, welche Fragen gerne gestellt 
werden und wie man sich am einfachsten darauf vorbereitet. Die an-
derthalbstündige Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. 
  
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de 
oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. Der Link 
zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, Note-
book, Tablet oder Smartphone möglich. 

 

Bitte nicht vergessen! 
Die Vorsorgemappe                                                                       
im Rathaus abzuholen.                                                                                           
Ihr 
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Landkreis Biberach

Information | Beratung | Unterstützung
Rund um das Thema Pflege
persönlich–kostenfrei–neutral–wohnortnah
Biberach 07351 52-7613 | Laupheim 07351 52-7639
Ochsenhausen 07351 52-7242 | Riedlingen 07351 52-7647

Landratsamt Biberach | Rollinstraße 18
pflegestuetzpunkt@biberach.de | www.biberach.de

 
 

Kirchennachrichten

Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen 
Tel.: 07392 / 23 64
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Turmstr.7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim

Pfarramtssekretärin K. Pelzl: 
Mi und Fr 9 - 12 Uhr 
Tel.: 07392 / 23 64
Kirchenpflegerin M. Schmid: 07392/150008 
Diakonin N. Schienke-Weigold: 0178-8210759

Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de 
Facebook: https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure  
Erlösung naht. (Lukas 21, 28) 

Donnerstag, 07.12.2023
18.00 Uhr Adventssingen
 Kapelle St. Helena in Altheim 

Sonntag, 10.12.2023 (2. Advent)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Weigold)
 Mitwirkung: Chor Belcanto
 Kirche Oberholzheim 
10.45 Uhr Taufgottesdienst (Seitz-Kernen)
 Kirche Oberholzheim 
10.45 Uhr  Familienkirche (Pfarrer Kernen/Team)
 Gemeindehaus Oberholzheim 
18.00 Uhr Kirchenkonzert des MV Oberholzheim mit 
 Crescendo
 Kirche Oberholzheim 

Montag, 11.12.2023
17.30-19.15   Bubenjungschar (Wielandhalle)
18.00-19.30   Mädchenjungschar
 (Gemeindehaus Oberholzheim) 
18.00 Uhr Adventsfeier der Frauenkreise
 Gemeindehaus Oberholzheim 
19.30 Uhr  Hausgebet im Advent
 Gemeindehaus Oberholzheim 

Dienstag, 12.12.2023
14.30 Uhr Gemeindecafé
 Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 
18.00 Uhr Adventssingen
 Kapelle St. Wendelin in Weinstetten 

Mittwoch, 13.12.2023 
9.30 bis Eltern-Kind-Gruppe Wielandzwerge
11.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 
14.30 bis Konfirmandenunterricht
16.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 
16.30 bis Konfirmandenunterricht
18.00 Uhr Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
17.00 Uhr Krippenspielprobe
 Kirche Oberholzheim 
18:30 Uhr Adventsandacht 
 Kirche Oberholzheim

Donnerstag, 14.12.2023
19.30 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderates
 Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 

Sonntag, 17.12.2023 (3. Advent)
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Schäffer)
 Kirche Oberholzheim 

Gemeindefest am 1. Advent 
Wir bedanken uns bei allen, die zum guten Gelingen unseres Fes-
tes beigetragen haben! Ein dickes Dankeschön an alle, die kräftig 
mitgeholfen haben, beim Dekorieren, Herrichten und Aufräumen, 
Mitgestalten des Familiengottesdienstes, Torten backen, Servieren, 
Verkaufen usw. 
Ein großer Dank auch an alle, die für die Tombola gespendet haben – 
einige mit sehr großzügigen Spenden. Vergelts Gott! 
  

Orangenaktion 
Wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken, die bei unse-
ren Jungscharlern Orangen gekauft haben. Danke auch an unsere 
Jungschar-Kids, die wieder tatkräftig dabei waren! 
  

Adventssingen in Staig 
Kleine und Große laden wir ein, sich an zwei Abenden auf den Weg 
zu machen. Unterwegs machen wir ab und zu Halt, um bekann-
te Adventslieder zu singen. Jeweils um 18 Uhr treffen wir uns am 
Donnerstag, 07. Dezember bei der Kapelle St. Helena in Altheim 
und am Dienstag, 12. Dezember bei der Kapelle St. Wendelin 
in Weinstetten. Unser Weg wird ca. eine halbe Stunde dauern. Wir 
freuen uns übers Mitlaufen, Mitsingen und Zuhören. Kinder können 
gerne ihre Laterne von St. Martin mitbringen. 
  

Weltgedenktag für verstorbene Kinder 
Wenn ein Kind oder Enkel schon vor der Geburt, im Schul- oder im 
Erwachsenenalter, sei es durch Verkehrsunfall, Krankheit oder durch 
Suizid stirbt, sind die Hinterbliebenen von einem schweren Schick-
salsschlag getroffen, der ihr Leben auch nach Jahren noch beein-
flusst. Die betroffenen Eltern, Geschwister und Verwandten sind am 
Weltgedenktag für verstorbene Kinder herzlich zu einem ökumeni-
schen Gottesdienst eingeladen am Sonntag, dem 10. Dezember 
um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Warthau-
sen, Martin-Luther-Str.6 (nahe   der Ortsmitte). Im Gedenken an die 
verstorbenen Kinder können Angehörige Kerzen mitbringen und sie 
im Gottesdienst entzünden. 
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Kirchenkonzert am 10. Dezember 

Frauenkreise 
Zu einem adventlichen Beisammensein sind alle Frauen herzlich einge-
laden, am  Montag, 11. Dezember um 18:00 Uhr ins Gemeindehaus 
Oberholzheim. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Wir freuen uns 
auf Sie.  Mit dem Ökumenischen Hausgebet um  19:30 Uhr  im Gemein-
dehaus Oberholzheim beschließen wir gemeinsam den Abend und freu-
en uns, wenn zum Hausgebet weitere Mitfeiernde dazukommen. 
  

Ökumenisches Hausgebet im Advent 
und Adventsandachten 

Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden am Montag, 
11. Dezember  zum Ökumenischen Hausgebet  im Advent   ein. 
Wir feiern es um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Oberholzheim. 
Zu den Adventsandachten herzliche Einladung am Mittwoch 
13.12./20.12. jeweils um 18:30 Uhr in der Kirche Oberholzheim. 
  

Cafe.Zeit am Dienstag, 12. Dezember 
Lust auf Kaffee & Kuchen? 

Herzliche Einladung zum Gemeindecafé mit hausgemachten Ku-
chen. Dienstag, 12.12.2023 ab 14:30 bis 17:00 Uhr im Ev. Ge-
meindehaus Oberholzheim, Turmstr. 3. 
Es wäre schön, wenn wir uns sehen! 
  

Ökumenischer Seniorennachmittag 
Herzliche Einladung an alle Seniorinnen und Senioren am 12.12. 
2023 ab 14:30 Uhr ins Franziskushaus Burgrieden. Singen, mit-
einander spielen, Kaffee und Kuchen, interessante Dinge hören und 
darüber reden...das Team freut sich auf Sie!

Kirche geöffnet 
Zur Ruhe kommen, eine Kerze anzünden, Raum und Zeit zum Beten fin-
den. Die Kirche Oberholzheim ist am Sonntag nach dem Gottesdienst 
und werktags ab 8:00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. 

Gemeinde- und Spendenkonto 
IBAN: DE67654913200009060006 

BIC: GENODES1VBL 
 
 

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de
Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: Mathew.Edackancheriyil@drs.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de
PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Burgrieden: 
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden
Tel. 07392 17014, 
Email: Julia.Goettel@drs.de/christina.schoepperle@drs.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 11 Uhr, Di 16 - 18 Uhr.
Achstetten: 
Hauptstraße 5, 88480 Achstetten
Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915
E-Mail: Tanja.Foerster@drs.de 
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9:00 - 11:00 Uhr, Mo: 17:30 - 18:30 Uhr 

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

Donnerstag, 07. Dezember 2023 
Stetten 6.00 Uhr Rorate-Gottesdienst 
  
Samstag, 09. Dezember 2023 – 2. Adventssonntag 
Bihlafingen 18.00 Uhr Weihnachtliche Meditation der 
  City-Musikanten 
Bühl 18.00 Uhr Heilige Messe 
Stetten 18.00 Uhr Heilige Messe 
  
Sonntag, 10. Dezember 2023 – 2. Adventssonntag 
Achstetten 9.00 Uhr Heilige Messe 
Rot 9.00 Uhr Heilige Messe 
  + Jacqueline Watter 
  + alle Verstorbenen der Familie 
  Russ (Minis: Tobias Schmucker, 
  Linus Kania) 
Burgrieden 10.15 Uhr Familiengottesdienst mitgestaltet
  von der Chorgemeinschaft 
  Burgrieden 
  + Michael Hermann und Angehörige 
  + Schwester Wilma 
  + Robert Karremann 
  + Thaddäus Laib 
  (Minis: Salome und Mara Unsöld, 
  Lukas und Lea Welz) 
Bihlafingen 10.15 Uhr Heilige Messe 
  + Tina Jerg + Franz Rohmer 
  + Markus Rohmer 
  (Minis: Johannes Digel, Tobias 
  Digel, Matilda Schlecht, Johannes 
  Schlecht) 
Bronnen 10.15 Uhr Heilige Messe 
  
Montag, 11. Dezember 2023 
 19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im 
  Advent – Lücken füllen – Gott finden 
  (siehe gemeinsamer Anzeiger) 
  
Dienstag, 12. Dezember 2023 
Achstetten 6.00 Uhr Rorate-Gottesdienst 
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Burgrieden 7.50 Uhr Schülergottesdienst – 
  anschließend Eucharistische 
  Anbetung (Minis: Maxima Brüchle, 
  Laureen Humm) 
  
Mittwoch, 13. Dezember 2023 
Bronnen 6.00 Uhr Rorate-Gottesdienst 
Burgrieden 18.00 Uhr Deutschland betet Rosenkranz 
  (in der Kirche St. Alban) 
  
Donnerstag, 14. Dezember 2023 
Bihlafingen 18.00 Uhr Rorate-Gottesdienst 
  (Minis: Liam Rieger, Markus Digel) 
  
Freitag, 15. Dezember 2023 
Burgrieden 6.00 Uhr Rorate-Gottesdienst mitgestaltet 
  von den Ministranten 
  
Samstag, 16. Dezember 2023 – 3. Adventssonntag 
Achstetten 15.00 Uhr Heilige Messe mit Krankensalbung 
Bihlafingen 18.00 Uhr Heilige Messe 
  (Minis: Lukas Stein, Luise Huber, 
  Paul Gleißner, Henrik Erath) 
Burgrieden 18.00 Uhr Heilige Messe 
  + gest. Jht Martha und Johannes 
  Braun (Minis: Melvin Dreiz, Gwen 
  Hauler, Victoria Häfele, Marie Kopp) 
  
Sonntag, 17. Dezember 2023 – 3. Adventssonntag 
Bühl 9.00 Uhr Heilige Messe 
Stetten 9.00 Uhr Heilige Messe 
Achstetten 10.15 Uhr Heilige Messe 
Rot 10.15 Uhr Heilige Messe 
  (Minis: Christof Hunger, Richard 
  Hunger) 
 18.00 Uhr Vorweihnachtliches Singen und 
  Musizieren des Musikverein Rot 
  und Chorgemeinschaft Rot - 
  zugunsten Pater Lopez- 
Achstetten 18.00 Uhr Bußfeier 
 
 

Gemeinsamer Anzeiger

Pfarrbüro ist geschlossen 
Das Pfarrbüro Burgrieden bleibt am Donnerstag, 14. Dezember 
wegen einer Besprechung geschlossen. 
Bitte um Beachtung! 
  
Weihnachtliche Meditation in Bihlafingen 
Wie im letzten Jahr, gestalten die Citymusikanten am Samstag, 9. 
Dezember um 18 Uhr wieder eine meditative Abendstunde in der 
Kirche St. Theodul in Bihlafingen. 
Diese Stunde beinhaltet weihnachtliche Musik, sowie Texte, die zum 
Anregen und Nachdenken einladen sollen. 
Alle sind herzlich eingeladen. 
  

Herzliche Einladung zum 
Seniorennachmittag im Advent 

am 10.12.2023 
ab 14.00 Uhr 

im katholischen Gemeindehaus, Rot 
Wir laden Sie ein auf ein paar gemütliche Stunden bei Kaffee, 

Kuchen und Lebkuchen. 

Abends wird ein  kleines Vesper gereicht. 
Für vorweihnachtliche musikalische Untermalung ist gesorgt. 
Wir würden uns freuen, wenn wir am 2. Adventssonntag viele 

Seniorinnen und Senioren 
in unserer Gemeinde im katholischen Gemeindehaus begrüßen 

dürften. 

Der Kirchengemeinderat 

Adventfeier in Bühl 
Der Kirchengemeinderat Bühl möchte dieses Jahr Jung und Alt zu 
einem Adventsmittag einladen. Gemeinsam möchten wir ein paar 
besinnliche Stunden bei Kaffee und Kuchen verbringen. Wann: 
Sonntag, 10. Dezember 2023 ab 14 Uhr im Schulsaal Bühl. Hierzu 
sind Sie recht herzlich eingeladen. 
  
Ökumenisches Hausgebet im Advent – Lücken füllen – G
ott finden 
Die Glocken der christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden auch 
am Abend des 11. Dezember 2023 um 19.30 Uhr wieder zum Ökumeni-
schen Hausgebet im Advent ein. Dieses Hausgebet ist für viele Menschen 
inzwischen zu einer wertvollen Tradition in der Adventszeit geworden. Sie 
feiern gemeinsam als Familie, unter Freunden und Bekannten, als Nach-
barschaft, in Gruppen und Kreisen auch über die Konfessionsgrenzen 
hinweg. Das Ökumenische Hausgebet als PDF zum Herunterladen (auf 
unserer Homepage). Oder: Sie können ab sofort die Liturgie-Hefte, die sie 
benötigen, in Ihrer Kirche beim Schriftenstand mitnehmen. 
  
Messe mit Krankensalbung am Samstag, 16. Dezember 2023 in 
Achstetten, St. Oswald 
Das Sakrament der Krankensalbung kann jeder Gläubige empfan-
gen, der sich in einer gesundheitlich kritischen Situation befindet, 
und man kann sie in seinem Leben auch öfters empfangen. So ist 
es sinnvoll, dass auch junge Menschen um dieses Sakrament bitten, 
wenn sie sich etwas einer schweren Operation unterziehen müssen. 
Bei manchen bewirkt die Krankensalbung körperliche Heilung. Soll-
te Gott aber jemand zu sich heimrufen wollen, so schenkt er ihm in 
der Krankensalbung die Kraft für alle körperlichen und seelischen 
Kämpfe auf seinem letzten Weg. In diesem Jahr findet unser Got-
tesdienst mit anschl. Krankensalbung in der Kirchengemeinde St. 
Oswald Achstetten statt. Beginn der Hl. Messe ist um 15.00 Uhr. 
  
Vorankündigung: Bußfeiern vor 
Weihnachten 
An folgenden Tagen besteht die Möglichkeit zur 
Bußfeier vor Weihnachten  
Achstetten Sonntag, 17.12.2022 um 
 18.00 Uhr Kirche St. Oswald 
Burgrieden   Dienstag, 19.12.2022 um 
 18.00 Uhr Kirche St. Alban
In: Pfarrbriefservice 
  
  
Auf folgende Veranstaltungen für die gesamte Seelsorgeeinheit 
weisen wir hin: 
Donnerstag, 7.Dezember, 19:30 Uhr; Herzliche Einladung für 
alle Interessenten zur Pfarrzelle: 
Das Thema gemäß Sonntagsevangelium: „Johannes der Täufer“ (Mk 
1, 1-8). (weitere Info 07392-7660). 
  
Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr: kath. Männertreff im Franziskushaus –  
Miteinander Bibel teilen, „heiße Eisen“ anfassen, beten, als Männer 
den Glauben leben - in Familie, Beruf, Gesellschaft und Kirche. Am 
Freitag geht es um, na klar: Weihnachten. 
  
Dienstag, 12. Dezember  nach der Schülermesse: 8:20 Uhr Aus-
setzung zur Eucharistischen Anbetung in St. Alban, Burgrieden, bis 
20 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen eine Zeit vor dem ausgesetzten 
Allerheiligsten zu verbringen. 
  
Dienstag, 12. Dezember, 14:30 Uhr: 
Herzliche Einladung zum ökumenischen Senioren-Treff. Dies ist eine 
Fortsetzung des Altennachmittags, zur gleichen Uhrzeit (nachmittags), 
aber jetzt im Franziskushaus! Wir wollen miteinander fröhlich sein, be-
kannte Lieder singen, bekannte Spiele spielen... oder aber (im Wechsel) 
auch bei einem Vortrag zuhören und mitreden. Herzliche Einladung! 

Dienstag, 12. Dezember: 19:30 – 21.00   
dritter Abend, zu den Exerzitien im Advent:  
Das Thema für dieses Jahr lautet: „Gott wird Mensch – in mir“. Unser 
gemeinsamer Weg:   
- Vier gemeinsame wöchentliche Treffen der Teilnehmer zur Bibelle-
se, Singen, Beten, und Austausch. 

 Bild: Peter Wiedemann 
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- die persönliche tägliche Zeit für Gott. Für jeden Tag gibt es dazu 
Anregungen und kurze Besinnungstexte. 
Herzlich eingeladen sind dazu alle, die sich gerne auf Weihnachten 
einstimmen möchten und Freude am Austausch mit anderen haben, 
Vorkenntnisse sind keine erforderlich! 
  
Mittwoch, 13. Dezember,19:30 Uhr: 
„Donner!“ - ein Jesus-film („The Chosen, 9. Teil) getreu der Bibel in 
heutiger Sicht. Anschließend Möglichkeit zum Gespräch. Eintritt frei. 
  
Donnerstag, 14. Dezember, 19:30 Uhr; Herzliche Einladung 
für alle Interessenten zur Pfarrzelle: Das Thema gemäß Sonn-
tagsevangelium: „Das Zeugnis des Täufers“ (Joh.1, 6-1, 19-28) 
  
Gospelkonzert zum Advent 
In der zweiten Adventswoche, Dienstag, 12. Dezember, lässt der Gos-
pelchor Wiblingen um 19.30 Uhr in der Kath. Kirche St. Georg in Burgrie-
den-Rot das Spektrum moderner Gospelmusik in vorweihnachtlichem 
Licht erstrahlen. Unter dem Motto »Joy to the World« zeigt der 25köp-
fige Chor, welchen Weg das Genre seit »Go down, Moses« beschritten 
hat, und welch hinreißende Kombinationen entstehen, wenn sich Gos-
pelmusik mit aktuellen Stilrichtungen verbindet. Es gibt Vertrautes und 
Überraschendes zu hören, Solisten aus den Reihen des Chores, melan-
cholische Melodien, die faszinierenden ”Belleplates“ und natürlich den 
temperamentvollen Gospel-Sound, für den der Chor in der Region be-
kannt ist. Dem bevorstehenden Weihnachtsfest wird hierbei genügend 
Raum gegeben - sind es doch vor allem die »Christmas-Gospels«, die 
sich bis heute ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Alle Sätze und Ar-
rangements wurden vom Chorleiter Albrecht Schmid geschrieben; der 
Chor singt mit Klavierbegleitung und selbstverständlich »unplugged«, 
also unverstärkt und live. Wer inmitten der turbulenten Weihnachtsvor-
bereitungen ein wenig ”auftanken“ will, der wird sich diese Gelegenheit 
bestimmt nicht entgehen lassen. Das Konzert in St. Georg findet bei frei-
em Eintritt statt - am Ausgang wird um Spenden gebeten. 

Veranstaltungen aus der Umgebung... 
Besinnungswochenende im Advent 
“Wege nach innen - Gott entgegen“ ist Thema beim Besinnungswo-
chenende im Advent, zudem das Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhö-
he vom 15. – 17. Dezember 2023 einlädt. Die Tage sind eine Chan-
ce, im Advent innezuhalten, mit Gott in Berührung zu kommen und 

sich in diesen Tagen intensiv auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. 
Ein Vortrag zum Thema der Tage, gestaltete Gebetszeiten, eucharisti-
sche Anbetung, Zeit zur persönlichen Besinnung, sowie die Feier der 
heiligen Messe sind Elemente der Besinnungstage, die helfen, inne-
zuhalten und neue Kraft zu schöpfen. Information und Anmeldung: 
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, Tel. 07457 72-301, wallfahrt@
liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de 
Weihnachtsweg Liebfrauenhöhe - ein Weihnachtserlebnis für die 
ganze Familie 
  
Weihnachtsweg Liebfrauenhöhe - ein Weihnachtserlebnis für 
die ganze Familie 
Der „Weihnachtsweg Liebfrauenhöhe“, der vom 25. Dezember 2023 bis 
zum 7. Januar 2024 geöffnet ist, kann zum Weihnachtserlebnis für die 
ganze Familie werden. Am 25. + 26. Dezember sowie am 1. Januar ist der 
Weihnachtsweg von 13:00 - 17:00 Uhr geöffnet, an allen anderen Tagen 
von 10:00 – 17:00 Uhr. Mehrere über das Gelände verteilte Stationen laden 
ein, dem Weihnachtsgeheimnis auf die Spur zu kommen. Weihnachtsster-
ne mit Namen von lieben Menschen, die dem Christkind anvertraut wer-
den, Weihnachtslichter zum Entzünden, ein Weihnachtsquiz, der Besuch 
beim Christkind im echten Kuhstall und manche andere Weihnachtsüber-
raschung gehören dazu. Eingeladen sind Familien mit Kindern und alle, 
die Freude am Erleben und Entdecken der inspirierenden Stationen ha-
ben. Die Besucher werden gebeten, einen Kugelschreiber mitzubringen. 
Dass der „Weihnachtsweg Liebfrauenhöhe“ allen, die kommen, ein Weih-
nachtserlebnis vermittelt und den Glauben stärkt: „Gott ist da – für mich!“, 
ist das Anliegen der Schönstätter Marienschwestern mit dieser Initiative. 
Mehr Informationen: Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, Tel: 07457 72-
300, wallfahrt@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de 
  
„Neues Jahr – neue Wege“ – Besinnungstage am Jahresbeginn  
„Neues Jahr – neue Wege“ steht über den Besinnungstagen am Jah-
resbeginn, zu denen das Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe vom 
12.-14. Januar 2024 einlädt. Mit dem neuen Jahr liegen vor jedem neue 
Tage und neue Wege. Die Besinnungstage sind eine Einladung, auf die 
Wege des vergangenen Jahreszurückzuschauen, um die Spuren Got-
tes und seine Führung zu entdecken. Die Tage geben Gelegenheit, Zu-
versicht zu schöpfen und der Wahrheit nachzuspüren: Gott liebt mich 
persönlich! Ein Vortrag, gestaltete Gebetszeiten, Stille, eine „Stunde 
vor dem Herrn“, ein Pilgerweg mit Impulsen, sowie Zeit zur persönli-
chen Besinnung sind Elemente dieses Wochenendes. Information und 
Anmeldung: Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, Tel. 07457 72-301, 
wallfahrt@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de 
 
 

Aus der Nachbarschaft

KULTURSTADEL Hüttisheim 

Weihungstaler Stubenmusik - Adventssingen
Sonntag 10.12.2023, 14.30 – 16.30 Uhr 

Gesang und Geschichten zum Advent 
Wenn die Weihungstaler Stubenmusik im Kulturstadel gastiert, dann 
ist Weihnachten nicht mehr weit. Sie sind nicht mehr wegzudenken, 
genauso wie der Christbaum, die Christmette und die Geschenke. 
Mit ihren Alpenländischen Liedern und ihren knitzen und lustigen 
Geschichten zwischendurch versetzen Antonia Häussler und ihre 
Truppe ihr treues Publikum in andächtige Stimmung. Sie begeistern 
mit mehrstimmigem Gesang, lassen ihre Gäste mit ihren Anekdoten 
schmunzeln. Kaffee, Tee und selbstgebackener Kuchen, feiner Wein 
und süffiges Bier verfeinern diesen musikalischen Genuss. 
Einlass: 14 Uhr 
Eintritt: frei – Hutspende 
Weitere Infos unter www.kv-huettisheim.de 
  
Besuchen Sie unser Bistro im Gewölbe. 
Öffnungszeiten: Freitag ab 19 Uhr, Sonntag 14 - 20 Uhr 
Kulturverein Hüttisheim e.V. 
 
 

Ende des redaktionellen Teils
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Wir grüßen euch zur Weihnachtszeit

 in herzlicher Verbundenheit...
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Nerman Brkan
Außenstelle Ingstetten

Hechtstraße 21
89584 Ehingen
Mobil 0151-15279154
nermanbrkan@gmx.de

Rinder-Bugblatt zum Kochen und Schmoren 100 g 1,59 €
Vorderschinken für Pizza und Seelen      100 g 1,49 €
Gelbwurst die Wurst die Kinder lieben               100 g 1,39 €
Zwiebel-Mettwurst der magere Brot-Aufstrich 100 g 1,39 €
Käse-Knacker zum heiß und kalt essen    100 g 1,39 €

Schwendi 07353 / 2941   |   Burgrieden im Bumis-Markt 07392 / 914773 

ANGEBOTSWOCHE:  DI. 05.12. – SA. 09.12.2023
(Angebot nur solange der Vorrat reicht - Irrtum vorbehalten)

Wochenend-Sparpreis Do./Fr./Sa.
Gulasch

gemischt vom Rind und Schwein,
naturbelassen, hauseigene Schlachtung

100 g   1,39 € 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Qualität und Frische vom Bauernhof 
Hausgemachte Nudeln, Maultaschen, Eierlikör, Schweineschmalz.

Aus eigener Tierhaltung Schweinebraten, Krustenbraten, 
Rauchfleisch, Wurstwaren.

Individuelle Geschenkkörbe, Geschenkkischdle, verschiedene 
Geschenkideen für Freunde, Familie, Kollegen.
Besuchen Sie uns im Hofladen - wir freuen uns!

Familie Moosmayer, Bühlerstraße 4, 88483 Burgrieden – Rot
Öffnungszeiten Hofladen Moosmayer

Vom 18.12 bis 22.12. von 9 Uhr – 12 Uhr und 14 Uhr - 18 Uhr,
Sa., 23.12. von 9 Uhr - 12 Uhr

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Familie Moosmayer

RIKE RICHSTEIN
DIE FARBEN DES SEES
Nach einer schmerzhaften Trennung reist Matilda an den Bodensee in 
das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Enni. Seit ihrer Kind-
heit ist sie nicht mehr hier gewesen und ihr wird bewusst, wie wenig 
sie über diese Frau weiß. In Ennis Nachttisch � ndet sie das Foto eines 
jungen Mannes, der nicht ihr Großvater war. Um sich abzulenken und 
auch aus Neugier, begibt sie sich auf die Suche 
nach dem Unbekannten und begegnet dabei 
einer Wahrheit, die alles verändert.

»Die Farben des Sees« ist ein ebenso ergrei-
fender wie zärtlicher Roman über die richtigen 
und die falschen Entscheidungen im Leben und 
darüber, dass es am Ende genau diese sind, die 
uns ausmachen.

Gebunden mit Lesebändchen | 
ISBN 978-3-7977-0785-7 | 22,00 € | 
Verlag Stadler, KN 

RIKE RICHSTEIN
UNSER BUCHTIPP




